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Vorneweg 

Spätestens seit den Schüssen an der Startbahn mit den 
nachfolgenden Festnahmen und Verhören von Beschul­
digten und Zeuginnen, bei denen es zu Aussagen und 
Belastungen en masse gekommen ist, gibt es die Diskus­
sion um Aussageverweigerung. Dabei schien den meisten 
linken/linksradikalen Menschen die Forderung „Keine 
Aussagen — Keine Kooperation mit dem Staatsschutz" 
politisch klar zu sein. 

In dem Moment jedoch, als die Staatschutzbehörden 
mit der Anordnung von Beugehaft, d. h. Knast bis zu 
sechs Monaten, zum härtesten möglichen Strafmittel ge­
gen aussageunwillige Zeuginnen griffen, wurde die Forde­
rung nach konsequenter Aussageverweigerung relativiert, 
wurde eine Vielzahl von Argumenten in die Diskussion ein­
geführt, warum das Festhalten an der Forderung ange­
sichts der Drohung mit Knast falsch sei, warum im indivi­
duellen Fall Aussagen oder die Berufung auf eine mögli­
che Selbstbelastung nach-§55 StPO sinnvoll sein könnten. 
Es tauchte die Frage auf, ob Knast nicht ein zu hoher 
Preis für Aussageverweigerung sei. Zumal die theoretische 
Erkenntnis, daß nur nichts, zu sagen, wirklich sicher ist, die 
betroffenen Zeuginnen nicht „automatisch" auch zu einem 
entsprechendem Verhalten veranlaßte. 

Schließlich blieben von den acht Zeuginnen, die vor die 
Alternative: „Knast oder Aussagen" gestellt wurden, ja 
auch nur die beiden Bochumerlnnen bei ihrer Aussage­
verweigerung. Daß die beiden nach sieben- bzw. zwei­
wöchiger Haft wieder draußen sind, löst das Problem 
nicht. Vielmehr werden Zeuginnenvorladungen und son­
stige Verhörversuche durch die Organe des Staatsschut­
zes mit dem Ziel weitergehen, uns einzuschüchtern und 
zu spalten, unsere politischen und persönlichen Zusam­
menhänge auszuforschen und zu zerstören, und Einzelne 
von uns gezielter zu verfolgen. 

So wurden gerade erst vier Leute aus Köln als Zeugen 
vor das OLG Düsseldorf zitiert. Sie sollten Aussagen in ei­
nem § 129a Verfahren gegen „unbekannt", wegen Unter­
stützung einer nicht näher bezeichneten „terroristischen 
Vereinigung" machen. Die Fragen, die ihnen gestellt wur­
den, bezogen sich auf Personen, Zusammenhänge, Aktio­
nen und Veranstaltungen rund um die besetzte Weißhaus­
straße in Köln. (Die Zeugen verweigerten die Aussagen; 
drei von ihnen erhielten Ordnungsgelder in Höhe von 200 

Ähnliches wird es in anderen Städten geben; und wir 
'sollten uns darauf vorbereiten, daß der Staatsschutz in Zu-

kun f t verstärkt zum Druckmittel der Beugehaft greift. Gera-
de auch als Antwort auf ein — hoffentlich — zunehmen­

­es Aussageverweigerungsverhalten unsererseits. Des-
halb wollen wir mit dieser Broschüre versuchen, die Dis-
kussionen um Aussageverweigerung und Beugehaft, wie 
sie in den persönlichen und politischen Zusammenhän­
gen im Ruhrgebiet geführt wurden, öffentlich zu machen 
und unsere Erfahrungen damit zu „sozialisieren". Denn wir 
sind davon überzeugt, daß bei zukünftigen Beugehaft-
anordnungen die Probleme, die sich uns gestellt haben, 
so oder ähnlich auch an anderen Orten, in anderen Grup-
pen und Bündnissen auftreten werden. 

Mit anderen Worten: Diese Broschüre soll dazu beitra­
gen, die nach unseren Erfahrungen bei der Bedrohung 
mit Beugehaft auftretenden Probleme und Diskussionen 
rechtzeitig anzugehen, damit Ihr in Zukunft besser vorbe­
reitet seid als wir es waren! 

Dementsprechend dokumentieren wir weder den Ver­
lauf der Aussageverweigerungskampagne bzw, der Aktivi-

t ä t e n gegen Beugehaft hier im Ruhrgebiet, noch versu­
c h e n wir eine politische Einschätzung der Ereignisse im 

Zusammenhang bzw. in der Folge der Razzia am' 
18.12.1987. D.h. die vorliegende Broschüre enthält nicht 
die Vielzahl von Flugblättern, Presseerklärungen, Artikeln, 

Aktionen, Solidaritätserklärungen usw., die zum Thema 
„Aussageverweigerung" bzw. „Beugehaft" in der Region 

und bundesweit produziert worden sind, Und sie proble-
matisiert auch nicht den politischen Zusammenhang, in 
dem Zeuginnenvorladungen bzw. die Beugehaftbeschlüs-

http://Kl8.12.1987


Wir haben uns stattdessen aus den oben genannten 
Gründen auf das Problem der Aussageverweigerung bei 
im Raum stehender Haftandrohung beschränkt. Nach ei­
nem Informationsteil, der einen chronologischen Abriß der 
Ereignisse, eine Beschreibung der Vernehmungssituation 
durch die Bundesanwaltschaft und eine Zusammenfas­
sung der uns bekannten Fragen und Antworten bei ver­
schiedenen Verhöranlässen enthält, benennen wir in ei­
nem zweiten Teil noch einmal die Gründe für eine konse­
quente Aussageverweigerung und stellen drei unter­
schiedliche Positionen dar, die sich mit der Frage beschäf­
tigen: Aussageverweigerung trotz Beugehaft? Sie 
umreißen das Spektrum, das in unseren Diskussionen 
eine Rolle spielte. 

Welche Faktoren — jenseits der rationalen Einsicht in 
die Notwendigkeit der Aussageverweigerung — ange­
sichts der drohenden Beugehaft bei betroffenen Zeugin­
nen eine Rolle spielen und ihre Entscheidung wesentlich 
mitbeeinflussen, und wie schwierig es ist, eine kollektive 

• Auseinandersetzungsform zu finden, in der diese Faktoren 
berücksichtigt werden, ohne die Zeuginnen unter fal­
schen Druck zu setzten, und ohne ihnen die Entschei­
dung mit allen Folgen allein zu überlassen, soll der dritte 
Teil verdeutlichen. Dazu gibt es den Bericht einer Zeugin, die 
aus sehr persönlicher Sicht beschreibt, wie sie die Dinge er­
lebt hat. Und zwei nicht minder subjektiv gefärbte Beiträge, 
die vom entgegengesetzten Standpunkt, also aus der Posi­
tion politisch arbeitender Zusammenhänge, versuchen, 
die Schwierigkeiten und Fehler im Verlauf des Auseinan­
dersetzungsprozesses nachvollziehbar zu machen. 

In einem vierten Teil schließlich reißen wir die Frage 
nach dem politischen Stellenwert der Aussageverweige­
rung bzw. einer weiteren Kampagne dazu an: Wir haben 
in diese Richtung bislang kaum diskutiert, weshalb wir uns 
auf die Dokumentation eines Artikels aus der Nr.2 der 
NICHT ZU FASSEN und eines Papiers der Redaktion von 
AUFRUHR, einer Bochumer Szene-Zeitung, beschränken. 

Abgesehen von einer kleinen „Literaturliste" zum The­
ma findet ihr am Schluß der Broschüre ein Interview mit 
den beiden Frauen, die in Beugehaft saßen. Wir haben es 
aufgenommen, weil sich viele von uns bis zur Inhaftierung 
der Beiden mit Knast nie intensiv auseinandergesetzt 
hatten. Dementsprechend haben Knasthorror und Speku­
lationen über die Bedingungen von Beugehaft unsere Dis­
kussionen sehr stark geprägt. Das Gespräch mit Gabi und 
Gaby zeigt, daß ein großer Teil der Ängste und Befürch­
tungen (Isolationshaft, 24-Punkte-Programm) überflüssig 
waren. 

Schickt uns Eure Kritik an der Broschüre und setzt die 
Diskussion fort! Wir verabschieden uns bis auf weiteres. 

Solidarische Grüße aus einem sonnigen Ruhrgebiets-
gärtchen im Juli 1989 

Was passiert ist 
Der vermeintliche „Schlag gegen die RZ", die Durchsu­
chung von 33 Wohnungen und Arbeitsplätzen am 18. De­
zember 1987, hat neben 
— der Verurteilung von Ingrid Strobl, 
— den Haftbefehlen gegen vier Menschen, 
— den Fahndungen nach weiteren Leuten, 
— den nach wie vor laufenden Ermittlungsverfahren ge­
gen rund zwei Dutzend Personen, 
u.a. auch eine Welle von Zeuginnenvorladungen nach 
sich gezogen. Abgesehen von den EMMA-Frauen, die alle 
Aussagen machten und diese im Prozeß gegen Ingrid 
Strobl wiederholten, sind uns rund 25 Fälle von Verneh­
mungen bzw. Vernehmungsversuchen bekannt. Allerdings 
muß davon ausgegangen werden, daß es weitere Fälle 
gibt, die bislang nicht öffentlich wurden. 

Die massenhaften Ausforschungsversuche begannen 
im August/September 1988. Damals erhielten innerhalb 
weniger Wochen über 20 Leute aus Hamburg und dem 
Ruhrgebiet Termine zu Vernehmungen durch die Bundes­
anwaltschaft. Mehrheitlich handelte es sich bei den gela­
denen Zeuginnen um ehemalige WG-Mitglieder bzw. Ar­
beitskolleginnen der per Haftbefehl Gesuchten. 

Fast alle verweigerten die Aussage ohne Angabe von 
Gründen und wurden dafür mit Ordnungsgeldern bis zu 
400 Mark belangt. Im Ruhrgebiet machten lediglich ein 
TAZ-Mitarbeiter und zwei frühere Wohnungsgenossinnen 
einer Essener Beschuldigten Angaben zur Sache. Letztere 
allerdings auch nur bedingt, indem sie die Antwort auf 
eine Reihe von Fragen unter Berufung auf eine mögliche 
Selbstbelastung nach § 55 StPO verweigerten. 

Informationen aus Hamburg, wo das Problem der Zeu-
glnnenvorladung als privates gehandelt wird, fließen nur 
spärlich. Doch soweit wir wissen, gab es in der ersten Ver­
nehmungsrunde auch dort nur einen Fall, in dem Aussa­
gen gemacht wurden. Dieser Zeuge, ein ehemaliger Bo­
chumer, wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen 
gegen eine gesuchte Frau aus Bochum befragt. (Zum In­
halt der Vernehmungen, soweit wir davon Kenntnis haben, 
gibt es auf den folgenden Seiten einen Extrabericht.) 

Nach dieser ersten Vorladungswelle schien die Sache 
erstmal ausgestanden zu sein — bis, Anfang Dezember 
letzten Jahres, eine Frauenwohngemeinschaft in Bochum 
durchsucht wurde. Die offizielle Begründung lautete „Si­
cherstellung von Beweismitteln gegen Dritte" und bezog 
sich auf die Ermittlung gegen einen Mann aus Köln, dem 
im „Komplex 18.12." Mitgliedschaft bzw. Unterstützung 
der RZ's vorgeworfen wird und dessen Aufenthaltsort den 
Behörden offensichtlich nicht bekannt ist. 

Mitgenommen wurden u.a. Flugblätter, Plakate und son­
stiges Infomaterial zur Razzia vom 18.12., zu den voraus­
gegangenen Zeuginnenvorladungen und zum Thema der 
Aussageverweigerung. Zudem erhielten zwei der vier 
Wohnungsbewohnerinnen erstmalig Ladungen als Zeugin 
zur Bundesanwaltschaft. 

Beide Frauen verweigerten die Aussage, erhielten Ord­
nungsgelder und — im Unterschied zu den vorher gela­
denen, aussageunwilligen Zeuginnen — innerhalb kürze-
ster Zeit einen zweiten Vernehmungstermin. Ohne sich auf 
einen der gesetzlichen Ausnahmegründe, also die mögli­
che Selbstbelastung oder ein verwandtschaftliches Ver­
hältnis zum Beschuldigten, zu beziehen, schwiegen sie 
weiterhin. Mit dem Ergebnis, daß die Bundesanwaltschaft 
die Anordnung von Beugehaft durch den Ermittlungs-
richter.beim Bundesgerichtshof beantragte. 

Bis dato hatte niemand ernsthaft mit dem Einsatz dieses 
Zwangsmittels gerechnet. Zumal zwischenzeitlich bekannt 
geworden war, daß aufgrund des bei der Hausdurch­
suchung beschlagnahmten Materials 129a-Verfahren 
wegen Unterstützung bzw. Werbung für die RZ's sowohl 
gegen die beiden Zeuginnen selbst als auch ihre Mit­
bewohnerinnen eingeleitet worden waren. (Begründung 
der Staatsschutzbehörden; Die Bereitschaft zur Aussage­
verweigerung zu wecken oder zu bestärken, sei geeignet, 
das Vertrauen der RZ's in eine „breite solidarische Ver­
schwiegenheit der Szene" zu stärken, und sie auf diesem 
Wege zu einer Fortsetzung ihres „strafbaren Tuns" zu mo­
tivieren.) 

Solchermaßen selbst beschuldigt, hätte den beiden Bo-
chumerinnen ein generelles Recht auf Aussageverweige-
rung zugestanden werden müssen. Daß stattdessen „Er­
zwingungshaft" — wie es im Juristendeutsch heißt —- ge­
gen sie beantragt wurde, sorgte dementsprechend bis in 
bürgerlich-liberale Kreise hinein für Empörung. Gleichzei­
tig anstand jedoch auch Angst und Unsicherheit unter 
denjenigen Zeuginnen, die bei ihrer ersten Vernehmung 
keine Aussage gemacht hatten, und die — sollten sie wie 
die beiden Frauen aus Bochum im Fall einer zweiten La­
dung weiterhin schweigen —- ebenfalls mit Beugehaftdro­
hung rechnen mußten. 



Prompt kamen dann auch, kaum daß der erste Beuge­
haftantrag gestellt worden war, zweite Zeuginnenladungen 
für nicht alle, aber einen Teil der Leute aus Hamburg und 
dem Ruhrgebiet, die bei der ersten Runde den Mund ge­
halten hatten. Prompt hielten auch zwei Frauen dem 
Druck nicht mehr stand und machten Aussagen. Und ge­
nauso prompt erhielten aus dem Kreis derjenigen, die 
auch in der zweiten Runde schweigsam blieben, weitere 
sechs Leute Anträge auf Beugehaft ins Haus geschickt. 

Von den insgesamt acht Anträgen auf die Verhängung 
von Beugehaft, die damit beim Bundesgerichtshof anhin­
gen, wurde sieben vom zuständigen Ermittlungsrichter 
Gerlach Anfang März stattgegeben. Die achte Entschei­
dung, die eine der beiden Frauen aus Bochum betraf, ver­
zögerte sich aus terminlichen Gründen um einige Wo­
chen, unterschied sich im Ergebnis jedoch nicht von den 
übrigen. 

Die sieben zunächst Betroffenen, drei Männer aus Ham­
burg und vier Frauen aus Duisburg, Oberhausen bzw. Bo­
chum, wurden für den 16. März zu einer dritten, letzten 
und im Unterschied zu vorher in Karlsruhe angesetzten 
Vernehmung zitiert. Derart vor die Alternative gestellt, wi­
der eigenes Wollen endlich doch Aussagen zu machen 
oder bis zu einem halben Jahr in Haft genommen zu wer­
den, beantworteten fünf von ihnen erstmalig einen Teil der 
Fragen und beriefen sich bei den restlichen auf ein Aussa­
geverweigerungsrecht nach § 55 StPO. D.h. sie praktizier­
ten eine Mischung aus Selbstbezichtigung und Teilaussa­
ge: die dazu führte, daß sie bislang — abzuwarten bleibt, 
ob auch letztendlich — vor weiteren Repressalien ge­
schützt bleiben. 

Eine sechste Zeugin konnte am 16. März aus Zeitgrün­
den nicht mehr vernommen werden, schloß sich jedoch 
bei ihrer auf den 3. April verschobenen dritten Verneh­
mung dem Mehrheitsverhaiten an. D.h. auch sie verwei­
gerte unter Hinweis auf eine mögliche Selbstbelastung nur 
noch einen Teil der gewünschten Angaben. Lediglich die 
siebte Zeugin, Gabi Hi. aus Bochum, verweigerte weiter­
hin jede Aussage, Im Unterschied zu vorher allerdings un­
ter genereller Bezugnahme auf § 55 StPO; die angesichts 
ihres Beschuldigtenstatus grundsätzlich vorhandene Mög­
lichkeit einer Selbstbelastung. 

Dennoch blieb die Bundesanwaltschaft bei ihrer Forde­
rung nach Aussagen und verbrachte die Bochumerin im 
direkten Anschluß an ihre Vernehmung, also noch am 16. 
März, in die JVA Bühl. Ein von ihrer Anwältin sofort einge­
legter Antrag auf richterliche Überprüfung dieser Maßnah­
me wurde — wie nicht anders zu erwarten ~ zugunsten 
der Bundesanwaltschaft entschieden. 

Ebenfalls erwartungsgemäß wurde rund zwei Wochen 
später dem letzten noch ausstehenden Antrag auf Beuge­
haft stattgegeben; wie gehabt mit der Aufforderung ver­
bunden, zu einer dritten Vernehmung in Karlsruhe anzu­
treten Die betroffene Frau Gaby Ho aus Bochum folgte 

der Ladung nicht, da die Bundesanwaltschaft eine Termin­
verschiebung verweigert hatte, obwohl sich der Anwalt der 
Zeugin zum betreffenden Zeitpunkt im Ausland aufhielt. 

Eine versuchte Zwangsvorführung der Zeugin scheiter-
te; in der Folge erhielt sie eine Frist zum ,,freiwilligen" An­
tritt der Beugehaft in der JVA Bühl zugeschickt, dem die 
Frau am 20. April Folge leistete. D.h. sie ersparte sich ei­
nen dritten Vernehmungsversuch und blieb bei ihrer prin­
zipiellen Aussageverweigerung, ohne einen rechtlichen 
Grund dafür zu benennen. 

Gabi Hi. und Gaby Ho. saßen eine Woche in einer Zelle, 
bevor letztere auf Anweisung aus Karlsruhe und ohne er­
sichtlichen Grund nach Heidelberg verlegt wurde. Für bei­
de Frauen galt der sogenannte ,,Normalvollzug". Sie wur­
den im Auftrag der Bundesanwaltschaft zweimal in der 
Woche von der Knastverwaltung gefragt, ob sie mittlerwei­
le zu Aussagen bereit seien. Doch geschah dies quasi 
nebenbei, ohne daß Druck ausgeübt worden wäre. Und 
auch ansonsten blieben die Frauen von besonderen Schi­
kanen oder Repressionsversuchen verschont, 

Am 3. Mai wurden die Bochumerinnen nach sieben-
bzw. zweiwöchiger Haft entlassen. Der 3, Strafsenat des 
BGH hatte —• entgegen seiner in einer Entscheidung aus 
dem Jahre 1981 vertretenen Auffassung — die Haftbe­
schwerde im Fall von Erzwingungshaft für generell zuläs­
sig befunden und im vorliegenden Zusammenhang auch 
positiv beschieden. Dabei beziehen sich die Richter im 
Kern auf den Umstand, daß gegen die betreffenden Zeu­
ginnen eigene Ermittlungsverfahren im fraglichen Kontext 
laufen. Zwar wird ihnen nicht grundsätzlich ein Beschul­
digtenrecht auf Aussageverweigerung zugestanden, im­
merhin wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, daß Aus­
sagen für ihre eigenen Verfahren relevant sein könnten. 
Weshalb — so die Argumentation der Richter — der be­
sonders schwere Eingriff in die persönlichen Freiheitsrech­
te, wie ihn eine Inhaftierung darstelle, nicht verhältnismäßig 
sei. Und zwar unabhängig davon, ob eine Berufung auf 
§ 55 StPO erfolgt sei oder nicht. 

D.h. die Beugehaftbeschlüsse gegen die beiden Bochu-
merinnen wurden aufgehoben, nicht jedoch die gegen die 
verhängten Ordnungsgelder. Und vor allem: Die juristi­
sche Begründung für die Freilassung der Zeuginnen ist 
nicht ohne weiteres auf andere Fälle übertragbar. Denn 
die in der vorliegenden Entscheidung des BGH vorgetra­
genen rechtlichen Bedenken wenden sich nicht grund­
sätzlich gegen die Durchführung von Beugehaft, sondern 
lediglich gegen den Einsatz dieses Zwangsmittels im zu 
prüfenden Spezialfall der beiden Frauen. 

Hätten Sie's gewußt? 
- Die BAW fragt 

Zur Verhörsituation bei der Bundesanwaltschaft 
Allgemein ist zu sagen, daß die einzige Person, die auf 

deiner Seite dem Verhör beiwohnen kann, dein Rechtsbei­
stand, d.h. einE Anwältin ist. Bei den Vorladungen am 
16.3. und 3.4.89 saßen den Verhörten jeweils 1 Staats­
anwalt, 2 Typen vom BKA und eine protokollierende 
Schreibkraft gegenüber, 

Die erste Hälfte der Befragung erfolgte durch den 
Staatsanwalt. Der zweite Teil der Fragen wurde von einem 
BKA'ler gestellt. Es wurde immer hur eine Frage gestellt 
und nach ihrer Beantwortung die nächste. Es war also 
nicht möglich den Fragenkatalog vorher einzusehen. 

Die Verhördauer lag jeweils zwischen 1 - 3 Stunden. 
Alle Fragen, die sich auf dritte Personen bezogen und 

ein Teil der Fragen,die sich auf die Befragten selbst bezo­
gen, wurden, soweit es uns bekannt ist, mit Hinweis auf 
den § 55 nicht beantwortet. Die Verweigerung der Aussa­
ge wurde dabei nicht in allen Fällen vom Staatsanwalt an­
erkannt. Trotzdem blieben die Befragten in diesen Fällen 
bei der Aussageverweigerung. Soweit wir wissen, betrug 
der Anteil der so verweigerten Auskünfte im Verhältnis zum 
gesamten Fragenkatalog zwischen 1/4 und 1/5. Im Laufe 
der Verhöre ist über nachhakende Fragen ab und zu ver­
sucht worden, eine Gesprächsebene herzustellen. 

In welche Richtung gingen die Fragen? 
Bei den Vernehmungen durch die BAW am 16.3. und 

am 3.4. sowie sonstigen, uns bekannten Verhören variierte 
die Zahl der Fragen zwischen 5 und 50. Dabei zählen wir 
jede Nachfrage, jedes Nachhaken oder Konkretisieren als 
gesonderte Frage. Inhaltlich handelte es sich um 
— Fragen, die sich auf die Gesuchten bezogen 
(Kleidungsgewohnheiten; Hobbies, wie z.B. basteln, löten, 
wandern; Berufstätigkeit; Krankheiten; Eigenheiten; Abwe­
senheitszeiten von zu Hause; Aufenthaltsorte während der 
Abwesenheit; Verbleib von Eigentum der Gesuchten; Fra­
gen nach „konspirativem Verhalten") 
— Fragen, die sich auf das Verhältnis anderer Personen 
zu den Gesuchten bezogen 
(Zu welchen Personen hatte X regelmäßigen Kontakt, wer 
war bei X zu Besuch, wie war der Kontakt zu den Eltern / 
zu den Geschwistern) 
— Fragen, die sich auf das Verhältnis der Befragten zu 
den Gesuchten bezogen 
(Zeitraum des Zusammenwohnens und der Bekanntschaft 
miteinander, Fragen nach dem letzten Zusammentreffen 
mit den Gesuchten und nach der Art des Verhältnisses zu 
den Gesuchten) 
— Fragen, die sich auf die Befragten bezogen 
z.B.. ob sie im September '87 bei dem bundesweiten Tref­
fen der Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechniken 
in Essen dabei waren 
— Fragen, die sich direkt auf die Razzia vom 18.12.87 und 
die darauffolgenden Tage bezogen 
(wer mit wem telefoniert hat; wie Benachrichtigte reagiert 
haben, überrascht oder nicht; wer sich um Eigentum und 
Regelung von Verwaltungskram der Gesuchten nach dem 
18.12. gekümmert hat) 
— Es wurde eine Bildermappe vorgelegt, auf der neben 
Bildern von Personen auch Kleiderpuppen abfotografiert 
waren. 

•Im Großen und Ganzen wurden bei den Verhören also 
Fragen nach persönlichen Verhältnissen gestellt. Bei den 
beiden Verhörterminen am 16.3, und 3.4. war unseres Wis­
sens die einzige, direkt auf politische Zusammenhänge 
zielende Frage, die folgende: 

„Ist Ihnen konspiratives Verhalten derjenigen Teile der 
Frauenbewegung bekannt, die gegen Gen- und Repro­
duktionstechnologien kämpfen?" 

Auf die Nachfrage, was denn ,,konspirativ" sei, erwider­
te der Staatsanwalt, daß hierzu z.B. das Abschütteln ob­
servierender Personen zähle. Desweiteren gehörte nach 
Auflassung der BAW dazu, wenn eine Person einen Ort 
angibt, wo sie sich während ihrer Abwesenheit von zu 
Hause aufhalten will,sich diese Person aber dann an ei­
nem anderen Ort aufhält. Außerdem sei es konspirativ, 
wenn jemand eine zweite Wohnung hat, ohne anderen da­
von zu erzählen. 
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Gründe für die Aussage-

Verweigerung 

Mit dem Druckmittel der Beugehaft zur Aussageerpres­
sung werden wir es wohl in Zukunft vermehrt zu tun be­
kommen. Nach den Erfahrungen im Ruhrgebiet und im 
Startbahnwiderstand, wo Zeuginnen sehr unterschiedlich 
reagierten, liegt die Notwendigkeit zu einem kollektiven, 
politischen Vorgehen gegen die Denunziationspflicht auf 
der Hand. Rein individuelle, taktische Überlegungen kön­
nen keine Basis für uns sein. 

Klar will keine/r den Staatsschutzbehörden Informatio­
nen über persönliche und politische Zusammenhänge lie­
fern, die dazu dienen, den Beweismittelnotstand der Karls­
ruher Ermittler zu verdecken und Anklagekonstruktionen 
gegen die Beschuldigten zu erleichtern. Schließlich be­
gründet die BAW selbst in einem ihrer Beugehaftanträge 
die Notwendigkeit von Zeuginnenaussagen damit, daß 
„im derzeitigen Stadium kaum noch andere Beweismittel 
(gegen die Beschuldigten) erbracht werden können." 

Was sind darüber hinaus die Ziele der Staatsschützer, 
die sie mit der Erzwingung von Aussagen erreichen 
wollen? 
— Da ist sicher zunächst das bereits genannte Ermitt­
lungsinteresse. Sie brauchen einfach dringend konkrete 
Informationen in bestimmten Verfahren, in denen die 
Beweislage außerordentlich dünn ist. 
— Gleichzeitig ist diese Vorgehensweise darauf gerichtet, 
die Scene zu verunsichern und ihre Struktur zu durch­
leuchten und zu erfassen. (Wer kennt wen? Wer arbeitet in 
welchen politischen Zusammenhängen?) 

• — Ein weiteres Ziel ist die generelle Einschüchterung und 
Spaltung von politischem Widerstand. Sie reicht vom Her­
auspicken Einzelner zu Zeug Innenvorladungen bis zur Kri­
minalisierung der Diskussion um die Aussageverweige­
rung. Dies zeigen z.B. die Ereignisse in Bochum, wo bei 
einer Hausdurchsuchung gefundene Plakate und Flug-
bätter über dieses Thema zu Ermittlungsverfahren führten. 

Unsere Interessen dagegen sind: 
— niemanden zu verpfeifen oder zu belasten, 
— politische Zusammenhänge zu schaffen, in denen Ver­
läßlichkeit und Vertrauen existieren und offene Diskussio­
nen möglich sind, 
— mit dem Staatsschutz keine Kooperation einzugehen. 

Vor diesem Hintergrund werden hier nochmal die Grün­
de für die generelle und konsequente Aussageverweige­
rung dargestellt. Sie stehen im Gegensatz zur Berufung 
auf den § 55 (Selbstbelastung) und der Vorstellung, es 
gäbe entlastende Aussagen oder aber „Gedächtnis­
schwund" wäre eine Lösung. 

Es gibt keine entlastenden Aussagen 

Es gibt keine entlastenden Aussagen. Das Interesse der 
Bundesanwaltschaft besteht gerade darin, nur Belasten­
des zu finden. Anscheinend entlastende Aussagen kön­
nen schnell in ihr Gegenteil verkehrt werden. Zumal es 
kaum absehbar ist, welche Informationen von der BAW zu 
Indizien gemacht werden können in Verfahren, in denen 
es häufig noch nicht einmal einen konkreten Tatvorwurf 
gibt. Die BAW ist sehr phantasievoll in dieser Hinsicht! 

Es gibt keine harmlosen Aussagen 

Schon aus der Begründung laufender Ermittlungsverfah­
ren wird ersichtlich, daß es kaum Unverdächtiges in den 
Augen der Staatsschützer gibt. So müssen z.B. als Indi­
zien herhalten: 
— das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl ein 
eigenes Auto vorhanden ist, 
— die Beschäftigung mit sog. anschlagsrelevanten 
Themen, 
— das Treffen im Hinterzimmer einer Kneipe ohne am Te­
lefon ausdrücklich den Zweck des Treffens zu nennen, 
— die Bekanntschaft mit Personen, die ihrerseits, eines die­
ser sog. Vergehen bezichtigt werden. 

In der Begründung einiger Beugehaftanträge hieß es, 
daß „Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich" 
beweiserheblich seien, daß ,,durch persönliche, berufliche 
oder gesellschaftliche Interessen erklärbares Verhalten der 
Beschuldigten ermittelt werden muß, um es von Verhal­
tensweisen zu unterscheiden, die ihre. Erklärung in dem 
Engagement der Beschuldigten für die terroristische Verei­
nigung RZ/Rote Zora finden." Welches Verhalten wozu 
diente, wird natürlich von den Ermittlungsbeamten ent­
schieden. So ist es doch eine „Erkenntnis" des BKA, daß 
es gerade die Strategie der Roten Zora ist, sich auf 
Demonstrationen, öffentlichen Veranstaltungen, z.B. Kon­
gressen zu tummeln. 

Auch im privaten Bereich, z.B. dem Zusammenwohnen 
in einer WG, wird es schwierig mit harmlosen Antworten. 
Auf Fragen nach Freundinnen, Bekannten, Aulsteh­
gewohnheiten, Krankheiten, Lese- und Telefoniergewohn­
heiten der beschuldigten Person zu antworten, daß diese 
Dinge nicht bekannt seien, legt für das BKA den Schluß 
nahe, daß diese Person konspirativ gehandelt haben muß, 


